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Datum 20 . Juli 2017 

Anfrage nach  dem  Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
Interne Untersuchung zu  Partypolizisten  [#23806] 
Ihre  E-Mail vom  5.  Juli 2017 über www.fragdenstaat.de 

Sehr geehrter Herr Semsrott, 

mit  o.g .  E-Mail  stellen  Sie  einen  Antrag  nach  dem  Berliner  Informationsfreiheitsgesetz 
(IFG)  bitten  um  Übersendung  sämtlicher  Stellungnahmen  der Direktion  Einsatz  zum  Ver-
halten der Berliner Polizei in Harnburg im Vorfeld des G20-Gipfels (vgl. 
https://twitter.com/polizeiberlin/status/882269890601734150)  und  die  Mitteilung  der Ham-
burger Polizei  an  die Berliner Kollegen  dazu. 

1. Zu  Ihrem Antrag teile ich  Ihnen folgendes  mit: 

Zu  dem  Ihren  Auskunftsantrag  betreffenden  Ereignis  liegen  bei  der Polizei  Berlin  folgende 
Stellungnahmen der Direktion  Einsatz vor: 

• Stellungnahme Dir E 2.  BPA,  vom  26.  Juni 2017  (4  Blatt), 
• ergänzende Stellungnahme Dir E  1.  BPA  15.  EHu,  vom  27 . Juni 2017 (3  Blatt) , 
• 1.  Fortschreibung  Stellungnahme Vorkommnisse  Hamb'urg  Dir E St 11,  vom  27.  Ju-

ni  2017  (4  Blatt). 

Daneben  liegt eine Führungsinformation aus  Harnburg  vom  30.  Juni 2017 (5  Blatt) vor. 
Verkehrsverbindungen : 
U- und  S-Bhf. Alexanderplatz 

Zahlungen  bitte barge ldlos  nur Geldinstitut Konto • 
an  die Landeshauptkasse Postbank Berlin 137-106 
Berlin,  10179 Berlin 
IBAN : DE12100100100000137106 
BIC : PBNKDEFF1 00 

Bankleitzahl 
10010010 



ln  die  genannten  Unterlagen  könnte  Ihnen  voraussichtlich  eine  Teileinsicht  gewährt  wer-
den,  soweit nicht die Voraussetzungen für eine  Einschränkung des Informationsrechts vor-
liegen(§ 12  IFG). 

Vorliegend  käme  in  den  o.g . Unterlagen  eine  Schwärzung  der personenbezogenen  Daten 
in Betracht.  Gemäß  §  6  Abs. 1  IFG  besteht  das  Recht  auf  Akteneinsicht  nicht,  soweit 
durch  die  Akteneinsicht  personenbezogene  Daten  veröffentlicht  werden  und  tatsächliche 
Anhaltspunkte  dafür vorhanden  sind,  dass  Privatinteressen  verfolgt  werden  oder  der  Of-
fenbarung  schutzwürdige  Belange des Betroffenen  entgegenstehen  und  das  Informations-
interesse das Interesse des Betroffenen an  der Geheimhaltung  nicht überwiegt. 

Darüber  hinaus  sind  teilweise  Informationen  aus  taktischen  Gründen  geheimhaltungsbe-
dürftig,  sodass eine Schwärzurig dieser gemäß§ 11  IFG  in  Betracht kommt. 

Die  genannte Führungsinformation aus  Harnburg  ist eine Information einer öffentliche Stel-
le,  die  nicht  dem  IFG  Berlin  unterfällt,  so  dass  gemäß  §  10  Abs.  3  Nr.  2  IFG  eine  Veröf-
fentlichung  der Unterlage nicht ohne deren Zustimmung erfolgen darf. 

Hier  müsste  zunächst  um  Stellungnahme  gebeten  werden,  ob  und  in  welcher  Form  die 
Unterlage herausgegeben werden darf. i • 

Kosten i nform atio n 

Nach  §  16  IFG,  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom  07.07.2016  (GVBI.  S.  434),  sind  die 
Akteneinsicht oder Aktenauskunft gebührenpflichtig . 

Gemäß  §  8  Abs.  1  Satz  1  des  Gesetzes  über  Gebühren  und  Beiträge  (GebBtrG  BE)  in 
Verbindung  mit §  5 der Verwaltungsgebührenordnung  Berlin  (VGebO)  vom  24.  November 
2009  (GVBI.  S.  707 , 894)  und  der Tarifstelle  1004 b)  Nr.  1 der Anlage  zur VGebO,  Anlage 
zuletzt  geändert  durch  Artikel  4  des  Gesetzes  vom  07.07.2016  (GVBI.  S.  430,  432),  be-
trägt die  Gebühr für eine einfache Akteneinsicht  nach  dem  IFG  5,00- 100,00  Euro  sowie 
für Kopien  0,15  Euro . 

Unter Berücksichtigung  des zur  Erstellung  der Akteneinsicht erforderlichen Aufwands,  ins-
besondere  des  Zeitaufwands  für  die  Durchsicht  und  Schwärzung  der geheimhaltungsbe-
dürftigen  Inhalte  und  die  Einbeziehung  anderer  öffentlicher  Stellen  wird  voraussichtlich 
eine Verwaltungsgebühr von  circa  100,- Euro erhoben. 

Daneben würden  noch  Kopierkosten für  16  Blatt entstehen. 

Bitte teilen  Sie mir mit, ob  Sie  Ihren  Antrag  weiter verfolgen. 

Mit freundlichen  Grüßen 
1. Auftrag 
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